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26/2014 
 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 
 

Az.: 66.6/02546-13-14 
 

Immissionsschutz 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung (Allgemeine Vorprü-
fung des Einzelfalls nach § 3 c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG) 
für die Errichtung und Betrieb von 7 Windkraftanlagen als Teil einer Windfarm mit Anlagen mit 
einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit 6 bis weniger als 20 Windkraftanlagen  

in 33165 Lichtenau 

 
 
Die Asselner Windkraft GmbH & Co KG, Teichweg 6, 33100 Paderborn, beantragt für die Standor-
te Lichtenau, Gemarkung Lichtenau, Flur 4, Flurstücke 38, 60, 93 und 106; Gemarkung Asseln, 
Flur 6, Flurstücke 8 und 28, sowie Gemarkung Hakenberg, Flur 1, Flurstück 57, eine Genehmigung 
nach § 4 des Bundes – Immissionsschutzgesetzes  (BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb 
von 7 Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe von  138,38 m und einem  Rotordurchmesser  von 
92 m. 
 
Die v.g. Anlagen sind in der Anlage 1 (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der 
Nr. 1.6.2 Spalte 2 als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des 
Einzelfalls nach § 3 c Satz 2 des UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung kei-
ne erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3 a des UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
(Kasmann) 
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27/2014 
 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 
 

Az.: 66.6/40215-13-600 
 

Immissionsschutz 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung (Allgemeine Vorprü-
fung des Einzelfalls nach § 3 c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG) 
für die wesentliche Änderung einer Windkraftanlage (Teil einer Windfarm mit Anlagen mit einer 

Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit 6 bis weniger als 20 Windkraftanlagen)  
in 33184 Altenbeken 

 
 
Die B&B Windkraft GmbH & Co KG, Dr. Pieper Str. 4, 33175 Bad Lippspringe, beantragt für den 
Standort Altenbeken, Gemarkung Schwaney, Flur 1, Flurstücke 109/110, eine Genehmigung nach 
§ 19 des Bundes – Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur wesentlichen Änderung einer Wind-
kraftanlage: Änderung der Nabenhöhe von 108,38 m auf 138,38 m. 
 
Die v.g. Anlage ist in der Anlage 1 (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 
1.6.2 Spalte 2 als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzel-
falls nach § 3 c Satz 2 des UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen zu erwarten sind, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung kei-
ne erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3 a des UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
(Kasmann) 
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28/2014 
 
 

Bekanntmachung 
 

für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger)  
zur Wahl zum Europäischen Parlament in der Bundesrepublik Deutschland am 25. Mai 2014 

 
 
Am 25. Mai 2014 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundes-
republik Deutschland statt. An dieser Wahl können Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie in der Bundesre-
publik Deutschland eine Wohnung innehaben oder sich dort sonst gewöhnlich aufhalten und am 
Wahltag 
 
1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union besitzen, 

2.  das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland oder in den übrigen Mitglied-
staaten der Europäischen Union eine Wohnung innehaben oder sich dort sonst gewöhnlich auf-
halten (auf die Dreimonatsfrist wird ein aufeinanderfolgender Aufenthalt in den genannten Gebie-
ten angerechnet), 

4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
dessen Staatsangehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum Europäischen Parlament 
ausgeschlossen sind, 

5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind. Die erstmalige 
Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem Vordruck spätestens bis zum 4. 
Mai 2014 zu stellen. 

 
Einem Antrag auf Eintragung in ein deutsches Wählerverzeichnis, der erst nach dem 4. Mai 2014 
bei der zuständigen Gemeindebehörde eingeht, kann nicht mehr entsprochen werden (§ 17a Ab-
satz 2 der Europawahlordnung). 
 
Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei den Wahlen zum Europäischen Parlament am 13. 
Juni 1999, am 13. Juni 2004 oder am 7. Juni 2009 in ein Wählerverzeichnis der Bundesrepublik 
Deutschland eingetragen worden, brauchen Sie keinen erneuten Antrag zu stellen. Ihre Eintra-
gung erfolgt dann von Amts wegen, sofern die sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen vor-
liegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis einschließlich zum 4. Mai 2014 gegenüber der zuständigen 
Gemeindebehörde auf einem Formblatt beantragen, nicht in dem deutschen Wählerverzeichnis 
geführt zu werden. Die Entscheidung gegen eine Eintragung in ein deutsches Wählerverzeichnis 
gilt dann für alle künftigen Wahlen zum Europäischen Parlament, bis Sie hier erneut einen Antrag 
auf Eintragung in ein deutsches Wählerverzeichnis stellen. 
 
Sind Sie bei den Europawahlen von 1979 bis 1994 in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepub-
lik Deutschland eingetragen worden, müssen Sie für eine Teilnahme an der Europawahl in 
Deutschland einen erneuten Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 
 
Nach einem Wegzug aus Deutschland und erneutem Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland 
müssen Sie immer einen neuen Antrag auf Eintragung in ein deutsches Wählerverzeichnis stel-
len. 
 

Antragsvordrucke sowie Merkblätter zur Information können bei allen Gemeindebehörden in der Bun-
desrepublik Deutschland angefordert werden. 
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Wenn Sie in der Bundesrepublik Deutschland als Wahlbewerber für einen der deutschen Sitze im 
Europäischen Parlament kandidieren wollen, ist unter anderem Voraussetzung, dass Sie am Wahltag 
 

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 

3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
dem Sie angehören, von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 

 
Mit Ihrem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder mit dem Wahlvorschlag mit Ihrer Kan-
didatur müssen Sie eine Versicherung an Eides statt abgeben, dass bei Ihnen die oben genannten 
Voraussetzungen für eine aktive oder passive Wahlteilnahme vorliegen. 
 
 
Paderborn, den 30.01.2014 
 
 
Der Kreiswahlleiter 
 
gez.  
 
Dr. Conradi 
Kreisdirektor 
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29/2014 

T A G E S O R D N U N G  
 

für die Sitzung des Kreistages am 17.02.2014, 18:00 Uhr, 
Kreishaus Paderborn, Aldegreverstraße 10-14, großer Sitzungssaal 

 
(28. Sitzung der Wahlperiode 2009/2014) 

 

A.       Öffentlicher Teil 

 1   Erbringung von Dienstleistungen des Rechnungs-
prüfungsamtes (RPA) des Kreises Paderborn für die 
Stadt Büren 

15.0876 

 Berichterstatterin: KTAbg. Beckmann-Junge  
 
 2   Entscheidung über den Sperrvermerk Ausbildungs-

platzakquisiteure 
15.0786/1 

 Berichterstatter: KTAbg. Heggen  
 
 3   Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans Nord-

rhein-Westfalen 
hier: Stellungnahme zum Entwurf auf der Grundlage der 
sog. „Detmolder Erklärung“ 

15.0880/1 

 Berichterstatter: KTAbg. Dr. Grünau  
 
 4   Landschaftsplan „Lichtenau“  

– Beschluss über vorgebrachte Einwendungen und über 
die Satzung 

15.0873 

 Berichterstatter: KTAbg. Sonntag  
 
 5   Ausbau der Kreisstraße 35, Barkhauser Straße, in der 

Ortsdurchfahrt von Büren 
15.0798/1 

 Berichterstatter: KTAbg. Langer  
 
 6   Erweiterung des Gesellschaftszweckes und Neufassung 

der Satzung der AV.E GmbH 
15.0565/2 

 Berichterstatter: KTAbg. Scholle  
 
 7   Antrag der Kreistagsfraktion Die Linke  

betr. Umgestaltungsprozess zur inklusiven Schule 
15.0832 

   
 7.1   Antrag der Kreistagsfraktion Die Linke  

betr. Umgestaltungsprozess zur inklusiven Schule 
15.0832/1 

   
 8   Antrag der Kreistagsfraktion Die Linke 

 betr. Prüfung des Baus von Vertikal-Windkraftanlagen 
auf dem Kreishauserweiterungsbau/Gesundheitsamt 

15.0862 
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 8.1   Antrag der Kreisfraktion Die Linke  

betr. Prüfung des Baus von Vertikal-Windkraftanlagen 
auf dem Kreishauserweiterungsbau/Gesundheitsamt 

15.0862/1 

   
 9   Antrag der Kreistagsfraktion Die Linke  

betr. Veröffentlichungen der Arbeitsanweisungen des 
Jobcenters des Kreises Paderborn auf der Webseite 

15.0884 

   
 10   Antrag der Kreistagsabgeordneten Bernhard Troja und 

Bernd Schäfer und Fraktionen  
betr. Resolution "Schnelle Entlastung der Kommunen 
wie im Koalitionsvertrag vereinbart" 

15.0885 

   
 11   Anfragen und Mitteilungen  
   
 11.1   Nebentätigkeiten des Landrates 

- Anzeigepflichten nach dem Korruptionsbekämpfungs-
gesetz 

15.0883 

   
 11.2   Jahresbericht des Rechtsamtes für das Jahr 2013 15.0669/2 
   
   

B.       Nicht öffentlicher Teil 

 1   Verkauf eines Teils eines kreiseigenen Flurstücks 15.0877 
   
 2   Anfragen und Mitteilungen  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H i n w e i s : 
 
Die im Amtsblatt Nr. 5 vom 05. Februar 2014 unter 24/2014 auf den Seiten 9 und 10 veröffentlichte  
Tagesordnung ist ungültig.  


